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Vertraulich ! 

 

K a b i n e t t s p r o t o k o l l  N r .  1 1 4  

vom 14. Oktober 1919. 

 

Anwesend: 

Sämtliche Kabinettsmitglieder, ausgenommen Staatssekretär Dr. B a u e r; ferner die 

Unterstaatssekretäre Dr. E l l e n b o g e n, G l ö c k e 1, M i k 1 a s, P f 1 ü g 1, Dr. 

T a n d l e r und Dr. W a i s s.1 

 

Zugezogen: 

Vom Staatsamte für Finanzen Sektionschef Dr. G r i m m: ferner: 

zu Punkt 1: Sektionschef Ing. E n d e r e s und vom Staatsamt für Finanzen Ministerialrat Dr. 

S c h w a r z w a l d. 

 

Vorsitz:  

Staatskanzler Dr. R e n n e r. 

 

Dauer: 

20.00 – 00.00 

 

Reinschrift (43 Seiten),  

Streng vertraulicher Anhang betr. Beschlagnahme von Valutenbeständen des liqu. 

Kriegsministeriums durch die dö. Finanzverwaltung sowie Bericht des StSekr. Dr. Bratusch 

über die Ergebnisse der kommissionellen Erhebung der Hausee der Alpine-Montan Aktien, 

die Ankäufe ausl. Valuten durch das Bankhaus Kola & Co. Und die Schaffung eines 

staatlichen Dispositionsfonds (11 Seiten) 

Konzept, stenographische Mitschrift, Entwurf der TO, Reinschrift samt Beilagen zweifach 

(ausgenommen Beilage 14 und 27) 

 

Inhalt: 

1. Aktion für die Veräußerung oder Verpfändung von Kunstwerten, Regulativ; 

Verständigung der Ententemächte. 

                                                 
1 Die Schriftführer wurden nicht als anwesend verzeichnet. 
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2. Auslieferungsfragen. 

3. Rückwirkung der neuen Staatsbürgerschaftsverhältnisse auf das 

Invalidenentschädigungsgesetz und auf das Unterhaltsbeitragsgesetz. 

4. Beschluss des Tiroler Landtages, betreffend die Gewährung eines Landesbeitrages für 

Schlachtvieh. 

5. Schaffung von Hochschülerausschüssen. 

6. Intervention bei den auswärtigen Mächten zwecks Erlangung von Krediten für die 

Lebensmittelbeschaffung. 

7. Nachträgliche Genehmigung der bereits veranlassten Einbringung des Staatsvertrages 

von St. Germain in der Nationalversammlung. 

8. Änderung in der Zusammensetzung der Sachverständigenkommission zur 

Veräußerung von Kunstgegenständen. 

9. Gesetzentwurf über die Staatsform. 

10. Beschluss des Tiroler Landtages über die Verlängerung der Geltungsdauer des 

Regulativs für die Wasserleitung der Gemeinde Ehrwald (Kompetenzfrage zwischen 

der Staatsregierung und den Landtagen.) 

11. Ausgleich von Bedarf und Überschuss an Beamten zwischen den Ressorts. 

12. Gesetzentwurf über die Vornahme einer außerordentlichen Volkszählung. 

13. Unterbringung der überzähligen Berufsmilitärpersonen in bürgerlichen Berufen. 

14. Unterlassung der Vorlage zweier oberösterreichischer Landesgesetze an die 

Staatsregierung. 

15. Gesetzesbeschluss des oberösterreichischen Landtages, betreffend die Einführung des 

Transportscheinzwanges für Lebensmittel und andere Bedarfsartikel. 

16. Vollzugsanweisung, betreffend die Bewilligung von 

Zertifikatverzichtsentschädigungen und Ausstattungsbeiträgen für ausscheidende 

Berufsunteroffiziere. 

17. Gesetzesbeschluss des Tiroler Landtages, betreffend die freiwillige Aufnahme in den 

Heimatverband. 

18. Berufung zweier Mitglieder als Ländervertreter in das Direktorium des „Wewa". 

19. Bericht über den Fortgang der Aktion, betreffend den Ausbau der Wasserkräfte. 

20. Frage der Einreihung des niederen Straßen- und Wasserbaupersonales in die Kategorie 

der Staatsdiener. 

21. Gewährung eines Darlehens von 20 Millionen Kronen an die deutschösterreichische 

Hauptstelle für Volksbekleidung. 
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22. Zuweisung von Bekleidungssorten an das Personal der Staatskanzlei und des 

vormaligen Staatsamtes für Gewerbe, Industrie und Handel. 

23. Gesetzentwurf zum Schutze der Republik. 

24. Anforderung der Bestände des Landwehrmonturdepots durch Organisationen der 

Kriegsbeschädigten. 

25. Außerordentliche Geldzubußen für Pensionsparteien und Aufhebung der obersten 

Grenze für den Bezug der Ruhestandsaushilfen und der einmaligen Zuschüsse. 

26. Pragmatisierung der Finanzwache und der Gefangenenaufseher.  

27. Finanzierung der Daimler Motoren-A.G. 

28. Schleppgleisanlage der Montana-Bergbaugesellschaft m.b.H.; Erklärung als 

begünstigter Bau. 

29. Bewilligung eines außerordentlichen Kredites von 3 Millionen Kronen zur Linderung 

der Wohnungsnot. 

30. Bekleidung der aus der Spitalsbehandlung beziehungsweise aus Invaliden-

Unterkunftstätten entlassenen Kriegsbeschädigten. 

 

Beilagen: 

Beilage zu Punkt 5 betr. Schreiben des Rektors der Universität Wien Zl. 165 ex 1919/20 zur 

Schaffung von Hochschülerausschüssen samt Beilage (7 Seiten) 

Beilage zu Punkt 9 betr. Gesetz über die Staatsform mit erläuternden Bemerkungen 

(zweifach, mit unterschiedlichen Korrekturen, 10 Seiten) 

Beilage zu Punkt 12 betr. Referat über die Durchführung einer außerordentlichen 

Volkszählung mit Gesetzesentwurf und Begründung (6 Seiten) 

Beilage zu Punkt 13 betr. Vortrag des StSekr. f. Heereswesen Abt. 19b, Zl. 17 von 1919 über 

die Unterbringung der überzähligen Berufsmilitärpersonen in bürgerlichen Berufen (2 Seiten) 

Beilage zu Punkt 14 betr. Bericht für den Kabinettsrat über Gesetzesbeschlüsse des Landes 

OÖ, die ohne Zustimmung der Staatsregierung kundgemacht worden sind (2 Seiten) 

Beilage zu Punkt 16 betr. Vortrag des StSekr. f. Heereswesen Abt. 2 Zl. 8758 über die 

Bewilligung von Zertifikatsverzichtsentschädigungen und Ausstattungsbeiträgen für 

ausscheidende Berufsunteroffiziere (19 Seiten) 

Beilage zu Punkt 17 betr. Vortrag des StA. d. Inneren Zl. 35.259 über den Gesetzesbeschluss 

des Tiroler Landtages über die freiwillige Aufnahme in den Heimatverband (2 Seiten) 

Beilage zu Punkt 19 betr. Bericht des StA. f. Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten über 

den Fortgang der Aktion des Ausbaus der Wasserkräfte (2 Seiten) 
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Beilage zu Punkt 20 betr. Frage der Einreihung des niederen Straßen- und 

Wasserbaupersonales in die Kategorie der Staatsdiener (3 Seiten) 

Beilage zu Punkt 21 betr. Antrag auf Gewährung eines Darlehens von 20 Mill. Kronen an die 

dö. Hauptstelle für Volksbekleidung (1 Seite) 

Beilage zu Punkt 23 betr. Gesetzesentwurf zum Schutz der Republik (9 Seiten) 

Beilage zu Punkt 25 betr. Antrag des StA. f. Finanzen auf Gewährung außerordentlicher 

Geldzubußen für Pensionsparteien und Aufhebung der obersten Grenze den Bezug der 

Ruhestandsaushilfen und der einmaligen Zuschüsse (2 Seiten) 

Beilage zu Punkt 26 betr. Pragmatisierung der Finanzwache und der Gefangenenaufseher (1 

Seite) 

Beilage zu Punkt 27 betr. Finanzierung der Daimler-Motoren A.G. (2 Seiten) 

Beilage zu Punkt 28 betr. Antrag des StA. f. Verkehrswesen zu Zl. 31.266/1919 auf Erklärung 

der Schleppgleisanlage zwischen der Station Gratwein und dem dortigen Kohlenrevier als 

begünstigter Bau (1 Seite) 

Beilage zu Punkt 29 betr. Vortrag des StA. f. soziale Verwaltung um Bewilligung eines 

außerordentlichen Kredits von 3 Millionen Kronen zur Linderung der Wohnungsnot (1 Seite) 

Beilage zu Punkt 30 betr. Antrag des StA. f. soziale Verwaltung wegen der Bekleidung der 

aus der Spitalsbehandlung bzw. aus Invaliden-Unterkunftsstätten entlassenen 

Kriegsbeschädigten (3 Seiten) 

 

1. 

Aktion für die Veräußerung oder Verpfändung von Kunstwerten; Regulativ; 

Verständigung der Ententemächte. 

Sektionschef Ing. E n d e r e s unterbreitet in seiner Eigenschaft als Staatsbevollmächtigter 

für die Veräußerung von Kunstwerten dem Kabinettsrate den Entwurf eines Regulativs für die 

Durchführung der Veräußerung oder Verpfändung einzelner Gegenstände aus staatlichem 

Besitz auf Grund der vom Kabinettsrate in seiner letzten Sitzung zur Einbringung in der 

Nationalversammlung bestimmten Gesetzesvorlage. Hinsichtlich dieses Regulativs sei mit 

dem Finanzamte und dem Unterrichtsamte im Großen und Ganzen ein Einvernehmen erzielt 

worden. Eine Meinungsverschiedenheit liege nur insoferne vor, als das Staatsamt für 

Finanzen auf einer Ergänzung zu § 2 Absatz 5 des Regulativs bestehe, wonach grundsätzliche 

Fragen finanztechnischer Natur vom Bevollmächtigten nur einvernehmlich mit dem 

Staatsamte für Finanzen behandelt werden sollen. In jedem Falle wäre aber ein solches 

Einvernehmen bei allen für das Staatsamt für Finanzen präjudiziellen Abmachungen 
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hinsichtlich der Zahlungs- beziehungsweise Verpfändungsmodalitäten herzustellen. Nach 

Anschauung des Redners wäre eine solche formelle Bindung im Regulativ besser zu 

vermeiden. Die moralische Verpflichtung, die ihm seine Verantwortlichkeit - abgesehen von 

der Bestimmung des § 4 des Gesetzentwurfes - auferlege, werde ihn selbstredend veranlassen, 

derartige Fragen finanztechnischer Natur stets nur im Einvernehmen mit dem Staatsamte für 

Finanzen zu regeln oder deren Regelung dem Finanzamte allein zu überlassen, wenn er durch 

die Führung von Detailverhandlungen etwa in der Fortführung der Gesamtaktion gehemmt 

würde. Redner hielte es sohin für ausreichend, wenn der Kabinettsrat den § 4 des in Aussicht 

genommenen Gesetzes dahin interpretieren würde, dass der Staatsbevollmächtigte 

rücksichtlich der Entscheidung aller finanztechnischen Fragen an das Einvernehmen mit dem 

Staatsamt für Finanzen gebunden sei, soweit er deren Regelung nicht diesem Staatsamte 

überhaupt überlasse. 

Weiters habe das Unterrichtsamt die Aufnahme einer Bestimmung in das Regulativ 

angeregt, wonach dem Staatsamte für Inneres und Unterricht in ganz ausnahmsweisen Fällen, 

in welchen es sich um für den heimischen Kulturbesitz unersetzliche Gegenstände handelt, 

das Recht der Einsprache gegen die geplante Verpfändung oder Veräußerung zustehen solle. 

Über diesen Einspruch hätte die Staatsregierung zu entscheiden. 

Redner glaube, dass diesem Wunsche des Unterrichtsamtes dadurch ausreichend Rechnung 

getragen würde, wenn der Kabinettsrat grundsätzlich anerkenne, dass dem Staatsamte für 

Inneres und Unterricht die Möglichkeit gegeben sein müsse, in Fällen der vorgedachten Art 

gegen die geplante Verpfändung oder Veräußerung Einsprache zu erheben, über die 

nötigenfalls der Kabinettsrat zu entscheiden hätte. Hieraus folge, dass der Bevollmächtigte in 

solchen Fällen unbedingt jeweils das Einvernehmen mit dem genannten Staatsamte zu pflegen 

haben werde. 

Nach einer kurzen Debatte, an der sich außer dem Vorsitzenden und dem Referenten noch 

Unterstaatssekretär G l ö c k e l und Ministerialrat Dr. S c h w a r z w a l d beteiligten2, spricht 

sich der Kabinettsrat 

1.) für die Aufnahme der vom Staatsamte für Finanzen zu § 2, Absatz 5 des Regulativs 

beantragten Ergänzung aus; 

2.) anerkennt der Kabinettsrat grundsätzlich das Einspruchsrecht des Unterrichtsamtes in 

dem vom Staatsbevollmächtigten gekennzeichneten Umfange. 

In diesem Zusammenhange berichtet der Staatsbevollmächtigte schließlich über die von 

ihm im Gegenstande bisher unternommenen Schritte. Abschließend verweist er hiebei auf die 
                                                 
2 Die nur im Stenogramm im Detail festgehaltene Debatte wird im Anschluss an den Tagesordnungspunkt 

zwischen zwei α-Zeichen wiedergegeben. 
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Möglichkeit, dass aus den Bestimmungen der Artikel 196 und 197 des Friedensvertrages der 

Aktion Schwierigkeiten grundsätzlicher Natur erwachsen könnten, da einerseits der Begriff 

der - laut Artikel 196 unserem Zugriffe entzogenen - Sammlungen von den zu Rate 

gezogenen Fachmännern eine überaus extensive Interpretation erhalte und andererseits gemäß 

Artikel 197 der Entente bekanntlich ein Pfandrecht an unserem gesamten staatlichen Besitz 

zustehe. 

Der Vorsitzende gibt seiner Anschauung dahin Ausdruck, dass diesen Schwierigkeiten 

wohl dadurch begegnet werden könne, wenn die Staatsregierung unter Berufung auf Artikel 

200 des Friedensvertrages den Ententemächten von der beabsichtigten Veräußerung 

beziehungsweise Verpfändung formell Mitteilung mache. 

Der Kabinettsrat pflichtet dieser Auffassung bei und beauftragt das Staatsamt für Äußeres, 

das hienach Erforderliche unverzüglich zu veranlassen. 

 
α G l ö c k e l: Ich werde Tag für Tag mit Protesten aller möglichen Körperschaften bestürmt. Unbeschadet 

dieser Kommission soll eine eigene Kommission eingesetzt werden zur Verwaltung des gesamten staatlichen 

Kunstbesitzes. Die Kommission hätte die Aufgaben zu übernehmen, die früher das Oberste Kämmereramt zu 

leisten hatte. Sie hätte den gesamten Kunstbesitz innerhalb und außerhalb der Museen zu sichten. 

2. Programm 

3. Welche Objekte ohne schwere Schäden der Kulturinstitute veräußert werden können 

4. Beratende Organe 

5. Geschäftsordnung. 

Antrag: Die Staatsregierung stimmt der Einsetzung einer Kommission zu. 

E n d e r e s: Bericht über bisherige Tätigkeit. Ich habe mich sofort darüber orientiert, ob und wo es möglich 

sein wird, das mir aufgetragene Geldquantum zu beschaffen. Die Amerikaner in Wien haben sofort an Hoover 

telegraphiert, um uns über die Zeit bis zum Verkauf hinüber zu helfen. Habe mich auch an den Schweizer 

Gesandten gewandt, ob es nicht möglich wäre, durch einen kleinen Betrag, der uns zur Verfügung gestellt 

würde, um die Großen mitzureißen, Holland, Skandinavien. 

Kaufmännische Vorbereitung begonnen. 

Art. 196 des Friedensvertrages: Sammlungen sind dem Zugriff entzogen. Interpretation des Ausdruckes 

Sammlungen. Die inländischen Fachmänner haben alles als Sammlung bezeichnet. Bisher nur Geschirr und 

Silberkammer, eventuell orient. Teppiche eigentlich verfügbar. Wir könnten da etwa 4–5 Mill. fr. herausholen. 

Aus den orient. und französischen Teppichen 10–12 Mill. fr. Art. 197 bindet uns aber die Hände vollkommen. 

Frage: Entweder Proteste der fremden Mächte oder es werden sich die Geldgeber die Frage vorlegen, ob man 

darauf greifen kann. 

S c h u m p e t e r: Wir können uns über die beiden Artikel hinwegsetzen, in dem wir der betreffenden 

Macht, die uns Nahrungsmittel geben soll, die Sachen anbieten. Wir müssen in dieser Zwangslage das riskieren. 

R e n n e r: Es wird den Umständen vorbehalten bleiben, den Konflikt völkerrechtlich zu beheben. 

E n d e r e s: Antrag: Vorsichtshalber vorher an den Obersten Rat in Paris heranzutreten. 

R e n n e r: Besser, die Ententemächte zu verständigen, im Übrigen aber den Verkauf nicht aufhalten. α 
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2. 

Auslieferungsfragen. 

Nach einer Mitteilung des Staatssekretärs Dr. B r a t u s c h mehren sich in der letzten Zeit 

die Fälle, dass von sudetendeutschen Gerichten3 die Auslieferung von in Deutschösterreich 

inhaftierten Personen verlangt wird, die gemeiner Verbrechen beschuldigt werden. Es werfe 

sich die Frage auf, ob diesem Begehren im gegenwärtigen Zeitpunkte, da der Friede noch 

nicht ratifiziert und die Abtretung der betreffenden Gebiete daher noch nicht formell 

vollzogen sei, Folge zu geben wäre.4 

Der Vorsitzende gibt der Anschauung Ausdruck, dass derartigen Auslieferungsbegehren 

stattzugeben wäre, weil die auszuliefernden Personen tatsächlich unter der tschechischen 

Gerichtshoheit stünden und der deutschösterreichische Staat sie ausdrücklich als 

deutschösterreichische Untertanen von Eid und Pflicht entbunden habe.5 

Der Kabinettsrat tritt dieser Auffassung bei. 

Staatssekretär Dr. B r a t u s c h berichtet sodann über ein Auslieferungsbegehren des 

Strafgerichtshofes in Ödenburg, betreffend einen ungarischen Staatsangehörigen. Der 

sprechende Staatssekretär beabsichtige, den auf Auslieferung lautenden Beschluss des 

Oberlandesgerichtes in Wien zu genehmigen. 

Nach einer kurzen Debatte gelangt der Kabinettsrat zu der Auffassung, dass im 

vorliegenden Falle die Rechtslage noch nicht hinlänglich geklärt sei und überlässt die 

Überprüfung der Angelegenheit dem Vorsitzenden im Einvernehmen mit dem Staatssekretär 

für Justiz.6 

Staatssekretär Dr. B r a t u s c h erinnert schließlich daran, das Staatsamt für Justiz habe bei 

der Auslieferung des bayrischen Kommunisten Alois L i n d n e r an Bayern gefordert, dass 

dieser nicht vor ein Ausnahmegericht gestellt und über ihn nicht die Todesstrafe verhängt 

werden dürfe. Der Erste Staatsanwalt in München habe nunmehr zur Vermeidung von 

                                                 
3 „Eger, Znaim“. 
4 Stenogrammvariante: „Sollen wir die Verbrecher von Wien nach Znaim oder Eger ausliefern? Wenn wir 

nicht ausliefern, wäre die Frage die, dass wir die Leute hier in Haft behalten müssen.“ 
5 Vgl. dazu sowie zu den nächsten drei Absätzen folgende Stenogrammvariante: 
 „R e n n e r: Wir können ohne weiters ausliefern, weil die Leute doch unter die fremde Staatshoheit gehören. 

B r a t u s c h: Es liegt auch eine Auslieferung wegen Ungarn bezüglich eines Weißgardisten vor. 
R e n n e r: Hier ist noch gar keine Klärung, den Fall soll man liegen lassen. 
B r a t u s c h: Er begehrt selbst die Auslieferung. 

Das Kabinett überlässt die Sache der Überprüfung zwischen Renner und Bratusch.“ 
6 Vgl. zum folgenden Absatz die Stenogrammvariante: 

„B r a t u s c h: Auslieferung Lindner nach München. Bedingung keine Todesstrafe, kein Ausnahmegericht. 
Es ist dort kein ordentliches Gericht. Daher nicht ausliefern. 

Zur Kenntnis genommen.“ 
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Weiterungen bei der Durchführung des Strafverfahrens gegen Lindner vor dem Volksgerichte 

um eine ausdrückliche Erklärung durch die deutschösterreichische Justizverwaltung ersucht, 

dass dieses Volksgericht kein Ausnahmegericht sei. Der sprechende Staatssekretär verweist, 

darauf, dass nach dem bayrischen Gesetze vom 12. Juli l. J. das Verfahren vor dem 

Volksgerichte nicht an die Förmlichkeiten des ordentlichen Strafverfahrens gebunden sei, 

dass es gegen die Urteile des Volksgerichts kein Rechtsmittel gebe und dass auch die 

Wiederaufnahme des Verfahrens nicht stattfinde. In dieser Erwägung beabsichtige er dem 

anfragenden Staatsanwalte in München zu erklären, dass das deutschösterreichische Staatsamt 

für Justiz die bayrischen Volksgerichte als Ausnahmsgerichte im Sinne des hierseits 

gemachten Vorbehaltes ansehe. Der Kabinettsrat nimmt diese Mitteilung zustimmend zur 

Kenntnis. 

 

3. 

Rückwirkung der neuen Staatsbürgerschaftsverhältnisse auf das 

Invalidenentschädigungsgesetz und auf das Unterhaltsbeitragsgesetz. 

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass über eine Reihe prinzipieller Fragen welche die 

Rückwirkung der neuen Staatsbürgerschaftsverhältnisse auf das 

Invalidenentschädigungsgesetz und auf das Unterhaltsbeitragsgesetz zum Gegenstande haben, 

jüngst zwischenstaatsamtliche Verhandlungen abgeführt wurden, wobei vielfach eine 

Einigung unter den beteiligten Ressorts nicht erzielt werden konnte. Da es sich um ziemlich 

verwickelte Rechtsfolgerungen handle, deren Erörterung den Kabinettsrat zu sehr in Anspruch 

nehmen würde, stelle Redner den Antrag, mit der Prüfung dieser Fragen und mit 

einschlägigen Antragsstellungen an das Kabinett zunächst eine Kabinettskonferenz zu 

betrauen, der die Staatssekretäre für Inneres und Unterricht, für Finanzen, für Heerwesen und 

für soziale Verwaltung - unter Zuziehung eines Vertreters der Staatskanzlei - anzugehören 

hätten. 

Der Kabinettsrat beschließt im Sinne dieses Antrages und überträgt die Führung der 

Verhandlungen in dieser Kabinettskonferenz dem Staatssekretär E l d e r s c h. 

 

4. 

Beschluss des Tiroler Landtages, betreffend die Gewährung eines Landesbeitrages für 

Schlachtvieh. 

Staatssekretär E l d e r s c h teilt mit, dass der Tiroler Landtag am 30. August d. J. einen 

Gesetzesbeschluss, betreffend die Gewährung eines Landesbeitrages für Schlachtvieh, gefasst 
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habe. Durch § 2 dieses Entwurfes soll die Landesregierung ermächtigt werden, zur Deckung 

der vorgesehenen Aufzahlung aus Landesmitteln für das abzustellende Schlachtvieh im Jahre 

1919 in Tirol für den Landesfonds einen progressiven Zuschlag zu der durch das Gesetz vom 

4. April 1919, St.G.Bl. Nr. 218, festgesetzten besonderen Brotauflage einzuheben7. Da ein 

Landeszuschlag auf die Brotauflage sich in der Sache als ein Zuschlag zur Einkommensteuer 

darstellen würde, die Finanzverwaltung aber auf dem Standpunkt stehe, dass die 

Einkommensteuer dem Staate erhalten bleiben müsse und für die Aufrechterhaltung der 

Zuschlagsfreiheit eine Reihe triftiger sachlicher Gründe spreche, beantrage Redner im 

Einvernehmen mit dem Staatsamt für Finanzen, die Staatsregierung möge gegen den 

erwähnten Gesetzesbeschluss im Sinne des Artikel 14 des Gesetzes über die Volksvertretung 

Vorstellung erheben. 

Der Kabinettsrat erhebt diesen Antrag zum Beschluss. 

 

5. 

Schaffung von Hochschülerausschüssen. 

Unterstaatssekretär G l ö c k e l macht über die Frage der Schaffung eines allgemeinen 

Studentenausschusses an allen Hochschulen Mitteilung und beantragt, mit der Durchführung 

dieser Angelegenheit und der ehesten Berichterstattung an den Kabinettsrat eine 

Kabinettskonferenz, bestehend aus den Staatssekretär E l d e r s c h und Ing. Z e r d i k sowie 

aus dem Unterstaatssekretär Dr. T a n d l e r und dem Referenten zu betrauen.8 

Der Kabinettsrat beschließt im beantragten Sinne. 

 

6. 

Intervention bei den auswärtigen Mächten zwecks Erlangung von Krediten für die 

Lebensmittelbeschaffung. 

Staatssekretär Dr. L o e w e n f e l d -R u s s bespricht die augenblicklich ungemein 

bedrohliche Ernährungslage und stellt zur Erwägung, ob nicht im Sinne einer ihm aus Holland 

zugekommenen Anregung - eine Intervention des Präsidenten der Nationalversammlung bei 

den fremden Staatsoberhäuptern, insbesondere bei der Königin von Holland wegen Erlangung 

von Krediten zur Lebensmittelbeschaffung erbeten werden sollen.9 

                                                 
7 „…, um die dem Land durch die Übernahme eines Teils der Fleischgestehungskosten erwachsenen 

bedeutenden Auslagen teilweise zu decken.“ 
8 Stenogrammvariante: 

„G l ö c k e l: Studentenausschuss, ob die galizischen Juden das Wahlrecht haben. 
 Zerdik, Eldersch, Tandler, Glöckel.“ 
9 Stenogrammvariante: 
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Der Kabinettsrat ermächtigt den sprechenden Staatssekretär in diesem Sinne unverzüglich 

dem Präsidenten Nationalversammlung Antrag zu stellen.10 

 

7. 

Nachträgliche Genehmigung der bereits veranlassten Einbringung des Staatsvertrages von 

St.Germain in der Nationalversammlung. 

Der Vorsitzende erbittet und erhält vom Kabinettsrate die nachträgliche Genehmigung der 

dringlichkeitshalber bereits veranlassten Einbringung des Staatsvertrages von St. Germain in 

der Nationalversammlung. 

 

8. 

Änderung in der Zusammensetzung der Sachverständigenkommission zur Veräußerung von 

Kunstgegenständen. 

Über Antrag des Vorsitzenden genehmigt der Kabinettsrat nachträglich die 

dringlichkeitshalber bereits verfügte Entsendung des Vizedirektors des österreichischen 

Museums für Kunst und Industrie, Regierungsrates Dr. Hermann T r e n k w a l d, in die 

Sachverständigenkommission zur Veräußerung von Kunstgegenständen an Stelle des 

erkrankten Direktors der österreichischen Staatsgalerie, Regierungsrates Dr. Franz 

H a b e r d i t z l. 

 

9. 

Gesetzentwurf über die Staatsform. 

Der Vorsitzende erbittet die Ermächtigung des Kabinettsrates, den Entwurf eines Gesetzes 

über die Staatsform in der Nationalversammlung einbringen zu dürfen. 

Der Kabinettsrat bestimmt den ihm vorgelegten Entwurf zur Einbringung in der 

Nationalversammlung unter Annahme einiger vom Vizekanzler F i n k und den 

Staatssekretären P a u l und Dr. B r a t u s c h beantragten Abänderungen formaler 

                                                                                                                                                         
„L o e w e n f e l d: Meine Ausführungen haben Causey (?) und Cunnigham (?) veranlasst, bei mir zu 
erscheinen. Alligė hat mich kommen lassen. Alle haben Mitgefühl geäußert. Erwartete Hilfe dürfte aber nicht 
herauskommen. Prof. Schnabel in Holland, unser dortiger Vertreter, hatte Unterredung mit Financier K…… 
(?) Alles scheitert an der Apathie der Amerikaner. Seitz soll an alle Staatsoberhäupter, insbesonders an die 
Königin von Holland Appell richten. Es könnte das die holländischen Finanzleute veranlassen, etwas für uns 
zu tun. Unsere Ernährungslage ist verzweifelt. Wien steht vor dem Verhungern. Die einzige Hilfe wären 
Kredite. 
R e n n e r: Loewenfeld soll morgen früh mit Präsident Seitz sprechen.“ 

10 Auf diesen Tagesordnungspunkt folgen im Stenogramm zwei kurze, nicht in die Reinschrift aufgenommene 
Punkte, betreffend Anschaffungsbeiträge der Beamten und Angestellten der Sachdemobilisierung und 
Kohlenangelegenheiten, die im Anschluss an das Protokoll unter „Zusätze aus den Stenogrammen“ 
wiedergegeben werden. 
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beziehungsweise stilistischer Natur.11 

 

10. 

Beschluss des Tiroler Landtages über die Verlängerung der Geltungsdauer des Regulativs für 

die Wasserleitung der Gemeinde Ehrwald (Kompetenzfrage zwischen der Staatsregierung und 

den Landtagen). 

Laut Mitteilung des Vorsitzenden hat der Tiroler Landtag in der Sitzung vom 28. August d. 

J. über den von der Staatskanzlei auf Grund einer Ermächtigung des Kabinettsrates (Sitzung 

vom 19. Juni 1919) an die Tiroler Landesregierung abgefertigten Erlass in der Angelegenheit 

der Wasserleitungsordnung in der Gemeinde Ehrwald unter anderem den Beschluss gefasst, 

dass die Einholung der Genehmigung der Staatsregierung im Gegenstande zu unterbleiben 

habe. 

Der Vorsitzende beabsichtige der Landesregierung zu eröffnen, die Staatsregierung müsse 

an dem Grundsatze festhalten, dass die im alten Österreich dem Monarchen verfassungsmäßig 

zugestandenen Rechte, soweit die deutschösterreichische Verfassung nichts anderes festsetze, 

auf den Staatsrat und in der Folge auf die Staatsregierung übergegangen seien, dass also im 

vorliegenden Falle die gegenständliche Verfügung des Landtages der Zustimmung der 

Staatsregierung bedürfe. 

Der Kabinettsrat pflichtet dieser Auffassung bei und genehmigt die Absendung des ihm im 

Wortlaute mitgeteilten Erlasses an die Landesregierung in Innsbruck. 

 

11. 

Ausgleich vom Bedarf und Überschuss an Beamten zwischen den Ressorts. 

Der Vorsitzende teilt mit, dass er die Absicht habe, in der Frage des Ausgleichs von Bedarf 

und Überschuss an Beamten zwischen den Ressorts eine Zuschrift an alle Staatsämter und an 

den Staatsrechnungshof (Z. 3435/St. K.) zu richten. 

Staatssekretär P a u l hält dafür, dass diese Frage nur dann gedeihlich gelöst werden könne, 

wenn hiefür eine zwischenstaatsamtliche Organisation geschaffen würde, der die Evidenz des 

Überschusses und des Bedarfes zugänglich gemacht würde und der gleichzeitig auch das 

Recht übertragen wäre, den gewünschten Ausgleich zwischen den Ressorts selbständig zu 
                                                 
11 Stenogrammvariante zu diesem Tagsordnungspunkt: 

„Staatsform. 
F i n k: Im Art. 1 Z. 2 alle öffentlichen Gewalten gehen vom Volk aus und werden von ihm eingesetzt. 
R e n n e r: Vorlage schon eingebracht. Änderung wäre im Ausschuss einzubringen. 
P a u l: Art. 3: Die Staatssprache ist unbeschadet …… [so im Stenogramm; Anm.] die deutsche Sprache. 
B r a t u s c h: Art. 2 Abs. 1 kann gestrichen werden. 

Fröhlich austauschen.“ 



114 – 1919-10-14  12 
 

treffen. 

Über Vorschlag des Vorsitzenden beschließt der Kabinettsrat, diese Aufgabe einer 

Kabinettskonferenz, bestehend aus den Staatssekretären für Inneres und Unterricht, für 

Finanzen und für Heerwesen (letzterer zur Wahrnehmung der Interessen der überzähligen 

Berufsmilitärpersonen) zu übertragen. Den Vorsitz in dieser Kabinettskonferenz hat der 

Staatssekretär für Inneres und Unterricht zu übernehmen. 

 

12. 

Gesetzentwurf über die Vornahme einer außerordentlichen Volkszählung. 

Der Vorsitzende erbittet und erhält vom Kabinettsrate die Ermächtigung, in der 

Nationalversammlung den Entwurf eines Gesetzes über die Vornahme einer 

außerordentlichen Volkszählung einbringen zu dürfen. 

Gleichzeitig beschließt der Kabinettsrat, die Obsorgen für die Beistellung des zur 

Durchführung dieser Volkszählung erforderlichen Personales der unter Punkt 11 dieses 

Protokolles bezeichneten Kabinettskonferenz zu übertragen. 

 

13. 

Unterbringung der überzähligen Berufsmilitärpersonen in bürgerlichen Berufen. 

Staatssekretär Dr. D e u t s c h führt aus, dass die militärischen Bestimmungen des 

Friedensvertrages der deutschösterreichischen Wehrmacht einen Höchststand von 1.500 

Offizieren und 2.000 Unteroffizieren vorschreiben. Damit seien 4/5 der vorhandenen 

Berufsmilitärpersonen deutscher Volkszugehörigkeit und deutschösterreichischer 

Staatsbürgerschaft gezwungen, aus der aktiven Dienstleistung auszuscheiden. 

Der Staat dürfe sich der moralischen Pflicht, diese Berufsmilitärpersonen neuen 

Erwerbsmöglichkeiten zuzuführen, ebensowenig entziehen, als er auf ihre Arbeitskraft, ihren 

ehrlichen Willen und praktischen Sinn verzichten könne. Das Staatsamt für Heerwesen, dem 

vor allem die Sichersteilung der Zukunft dieser Militärpersonen obliege, sei damit befasst, die 

Unterbringung der Überzähligen in bürgerlichen Berufen zu organisieren. Doch können die 

wenigsten Maßnahmen, die diesem Zweck dienen, vom Staatsamt für Heerwesen selbst 

durchgeführt werden. 

Die Errichtung von Unterrichtskursen, die Gewährung von Studienerleichterungen oder 

von Begünstigungen hinsichtlich des gewerblichen Befähigungsnachweises, die Förderung 

der Innenkolonisation, die Leitung und Beaufsichtigung des Auswandererwesens, die 

Ermöglichung der Pensionskapitalisierung und Ähnliches seien Aktionen, die in die 
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Zuständigkeit anderer staatlicher Stellen fallen oder zumindest auf deren Mitwirkung 

angewiesen sind. 

Nun sei bei der derzeitigen Überfüllung sämtlicher Berufsarten nur zu begreiflich, dass die 

einzelnen staatlichen Stellen allen Schritten Misstrauen entgegenbringen, welche die Zahl der 

Bewerber in den ihnen ressortzuständigen Berufszweigen vermehren könnten. 

Um dieser Zurückhaltung zu begegnen, beantrage der sprechende Staatssekretär, der 

Kabinettsrat wolle den Abbau im militärischen Berufsstand und die Überleitung der aus der 

aktiven Dienstleistung ausscheidenden Berufsmilitärpersonen in bürgerliche Berufe als 

unaufschiebbare Notwendigkeit erklären und gleichzeitig die staatlichen Stellen auffordern, 

alle dahin zielenden Aktionen nach Möglichkeit zu unterstützen. 

Der Kabinettsrat überträgt die weitere Verfolgung dieser Angelegenheit der unter Punkt 11 

dieses Protokolles angeführten Kabinettskonferenz. 

 

14. 

Unterlassung der Vorlage zweier oberösterreichischer Landesgesetze an die Staatsregierung. 

Der Vorsitzende teilt mit, die Landesregierung in Linz habe dem Staatsamt für Inneres und 

Unterricht berichtet, dass die beiden von der oberösterreichischen provisorischen 

Bundesversammlung am 18. März 1919 beschlossenen Gesetze, betreffend die Grundzüge der 

Landesvertretung und betreffend die Wahlordnung für den Landtag, am 22. März 1. J. ohne 

Einholung der Schlussfassung der Staatsregierung im Landesgesetz- und Verordnungsblatte 

für Oberösterreich kundgemacht worden seien. Die Landesregierung habe gleichzeitig das 

Ersuchen gestellt, diese Gesetze, welche sie im Sinne der Artikel 13 und 14 des Gesetzes vom 

14. März 1919, St.G.Bl. Nr. 179, über die Volksvertretung vorlege, mögen nachträglich 

seitens der Staatsregierung zur Kenntnis genommen werden. 

Die Staatskanzlei beabsichtigt, der Landesregierung in Linz mitzuteilen, dass die 

Staatsregierung die beiden erwähnten Gesetze nachträglich zur Kenntnis nehme, wiewohl 

diese Gesetze am 22. März 1. J., also nach Inkrafttreten des Gesetzes vom 14. März 1919, 

St.G.Bl. Nr. 179, über die Volksvertretung, ohne vorherige Mitteilung der Beschlüsse an die 

Staatsregierung im Landesgesetz- und Verordnungsblatt für Oberösterreich kundgemacht und 

hiedurch die Bestimmung des Artikels 13 des Gesetzes vom 14. März 1919 über die 

Volksvertretung, St.G.Bl. Nr. 179, verletzt worden sei. Die Staatsregierung gebe aber der 

Erwartung Ausdruck, dass die genannte Gesetzesbestimmung in Hinkunft umso sicherer 

genaue Beachtung finden werde, als es zum mindesten zweifelhaft erscheine, ob die nun 

erfolgte nachträgliche Zustimmung der Staatsregierung, welcher durch die in diesem Falle 
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eingehaltene Vorgangsweise die in den Artikel 14 und 15 des bezogenen Gesetzes 

eingeräumten Rechte benommen worden sind, bewirken könne, dass die erwähnten 

verfassungswidriger Weise kundgemachten Gesetzesbeschlüsse hiedurch unanfechtbarer 

Weise Gesetzeskraft erhalten haben und ob die auf Grund dieser in unwirksamer Weise 

kundgemachten Gesetze erfolgten Wahlen überhaupt als giltig angesehen werden können. 

Der Kabinettsrat pflichtet dem beabsichtigten Vorgange bei.  

 

15. 

Gesetzesbeschluss des oberösterreichischen Landtages, betreffend die Einführung des 

Transportscheinzwanges für Lebensmittel und andere Bedarfsgegenstände, die nach Orten 

außerhalb Oberösterreich versendet werden, die Einführung von Gebühren anlässlich der 

Ausfuhr sowie die Festsetzung von Höchst- und Richtpreisen. 

Staatssekretär Dr. L o e w e n f e l d -R u s s teilt mit, dass der oberösterreichische Landtag 

den Gesetzesbeschluss vom 12. August d. J., betreffend die Einführung des 

Transportscheinzwanges für Lebensmittel und andere Bedarfsgegenstände, die nach Orten 

außerhalb Oberösterreichs versendet werden, die Einführung von Gebühren anlässlich der 

Ausfuhr sowie die Festsetzung vom Höchst- und Richtpreisen, trotz der hiegegen auf Grund 

des Kabinettsratsbeschlusses vom 26. September d. J. erhobenen Vorstellung aufrecht 

erhalten habe. Der sprechende Staatssekretär beantrage, dass die Staatsregierung nunmehr im 

Sinne des bereits seinerzeit gefassten Beschlusses die Beschwerde beim 

Verfassungsgerichtshofe einbringe. Das Staatsamt für Volksernährung habe die 

Landesregierung in Linz bereits aufgefordert, mit der Kundmachung des Gesetzes vorläufig 

innezuhalten. 

Der Kabinettsrat beschließt im Sinne des gestellten Antrages. Die Staatskanzlei hat das 

hienach erforderliche zu veranlassen. 

 

16. 

Vollzugsanweisung, betreffend die Bewilligung vom Zertifikatverzichtsentschädigungen 

und Ausstattungsbeiträgen für ausscheidende Berufsunteroffiziere. 

Staatssekretär Dr. D e u t s c h legt dem Kabinettsrate den Entwurf einer 

Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Heerwesen, betreffend die Bewilligung von 

Zertifikatverzichtentschädigungen und Ausstattungsbeiträgen für ausscheidende 

Berufsunteroffiziere, vor und verweist darauf, dass der Wortlaut dieser Vollzugsanweisung 

einvernehmlich mit dem Staatsamte für Finanzen festgestellt worden sei. Lediglich im 
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Eingange des die Zertifikatverzichtsentschädigungen behandelnden Abschnittes I hätte das 

Staatsamt für Finanzen Abänderungen beantragt. Die Entscheidung hierüber sowie 

hinsichtlich einer vom Staatsamte für Finanzen vorgeschlagenen weiteren Abänderung des 

Punktes 7 des erwähnten Abschnittes, betreffend die ausnahmsweise Zuerkennung dieser 

Entschädigungen an Berufsunteroffiziere, die die Heimatzuständigkeit in Deutschösterreich 

erst nach dem 31. Oktober 1918 erworben haben, bleibe dem Kabinettsrate überlassen. 

Nach einer eingehenden Begründung des Standpunktes der Finanzverwaltung durch 

Sektionschef Dr. G r i m m beschließt der Kabinettsrat über Vorschlag des Staatssekretärs Dr. 

D e u t s c h der Einleitung zu Abschnitt I folgende Fassung zu geben: 

„Vorbehaltlich einer später noch zu treffenden grundsätzlichen Regelung der Frage der 

Heimatberechtigung erhalten Berufsunteroffiziere, die bereits am 1. November 1918 in den 

Deutschösterreich belassenen und derzeit freien Gebieten heimatberechtigt waren und bei 

deutschösterreichischen Stellen im staatlichen Interesse tatsächlich aktive Dienste versehen, 

wenn sie aus der aktiven Dienstleistung austreten, ohne eine deutschösterreichische staatliche 

Anstellung zu erhalten, als Entschädigung für das angestrebte, bereits erworbene oder infolge 

Überschreitung der Altersgrenze bereits erloschene Anstellungsberechtigungszertifikat bis auf 

weiteres eine „Zertifikatverzichtsentschädigung“ nach folgenden Bestimmungen :" 

Ferner beschließt der Kabinettsrat nachstehende Fassung des Punktes 7 des Abschnittes I: 

„Berufsunteroffizieren, die die Heimatszuständigkeit nach den in der Einleitung zum 

Abschnitt I angeführten Gebieten Deutschösterreichs erst nach dem 31. Oktober 1918 

erworben haben, sonst aber den Bedingungen entsprechen, wird bei besonders 

berücksichtigungswürdigen Gründen die Zertifikatverzichtsentschädigung ausnahmsweise 

zuerkannt, wenn sie beim Staatsamte für Heerwesen darum einschreiten." 

Im Übrigen wird der Staatssekretär für Heerwesen zur Erlassung der Vollzugsanweisung 

nach dem vorgelegten Wortlaute ermächtigt. 

 

17. 

Gesetzesbeschluss des Tiroler Landtages, betreffend die freiwillige Aufnahme in den 

Heimatverband. 

Staatssekretär E l d e r s c h teilt mit, dass der Tiroler Landtag am 29. August d. J. einen 

Gesetzesbeschluss, betreffend die freiwillige Aufnahme in den Heimatverband, gefasst habe, 

wonach Gemeindeausschuss- beziehungsweise Gemeinderatsbeschlüsse über freiwillige 

Aufnahmen in den Heimatverband an die Genehmigung des Landesrates gebunden werden 

sollen. Da der Tiroler Landtag nicht von der Absicht ausgegangen sein dürfte, grundsätzlich 
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gegen die Autonomie der Gemeinden auf einem Gebiet Stellung zu nehmen, das bisher als 

ausschließliche Interessensphäre der Gemeinde galt, müsse angenommen werden, dass der 

vorliegende Gesetzesbeschluss lediglich den vorübergehenden Zweck verfolge, 

Einbürgerungen von Angehörigen der Nationalstaaten in Deutschösterreich auf Grund des 

Artikels 64 des Friedensvertrages bis zu dessen Inkrafttreten vorzubeugen. 

Den gleichen Zweck verfolge jedoch ein Gesetzentwurf, der die Nationalversammlung 

bereits in ihrer nächsten Sitzung beschäftigen dürfte. Da dieser Gesetzentwurf einerseits über 

den Beschluss des Tiroler Landtages hinausgehe und den letzteren somit gegenstandslos 

machen werde, andererseits aber es nicht dem Ermessen der einzelnen Länder und Landesräte 

überlassen bleiben könne, durch Genehmigung von Beschlüssen der Gemeindevertretungen 

der Entscheidung über das Staatsbürgerrecht auf Grund des Artikels 64 der 

Friedensbedingungen vorzugreifen, beabsichtige das Staatsamt für Inneres und Unterricht 

gegen den in Rede stehenden Gesetzesbeschluss des Tiroler Landtages Vorstellung zu 

erheben. 

Der Kabinettsrat pflichtet dieser Auffassung bei. 

 

18. 

Berufung zweier Mitglieder als Ländervertreter in das Direktorium des „WEWA“. 

Der Kabinettsrat genehmigt über Antrag des Unterstaatssekretärs Dr. E l l e n b o g e n die 

Berufung des Landeshauptmannes Albert S e v e r und des Staatssekretärs a. D. Dr. Otto 

S t e i n w e n d e r als Ländervertreter in das Direktorium des „WEWA“. 

 

19. 

Bericht über den Fortgang der Aktion betreffend den Ausbau der Wasserkräfte. 

Unterstaatssekretär Dr. E l l e n b o g e n erstattet einen Bericht über die Ergebnisse der 

vom „WEWA" abgehaltenen Besprechungen mit den Vertretern der Länder Salzburg (2. 

Oktober) und Kärnten (4. Oktober) in der Angelegenheit des Ausbaues der Wasserkräfte.  

Der Kabinettsrat nimmt diesen Beschluss genehmigend zur Kenntnis.12 

 

20. 

Frage der Einreihung des niederen Straßen und Wasserbaupersonales in die Kategorie der 

                                                 
12 Stenogrammvariante: 
 „E l l e n b o g e n: Ausbau der Wasserkräfte. Innerhalb 3-4 Jahren von Linz bis Bregenz, das werden wir 

elektrisch führen können. 
Zur Kenntnis.“ 
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Staatsdiener. 

Staatssekretär Ing. Z e r d i k gibt bekannt, dass das niedere Straßen- und 

Wasserbaupersonal mit rund 950 Köpfen bereits seit Jahren die Einreihung in den Stand der 

definitiven Staatsdiener anstrebe. Diese Frage sei auch bereits im Finanzausschusse der 

Nationalversammlung in Verhandlung gestanden, welcher beschlossen hätte, diese Aktion bis 

zur Durchführung der Besoldungsreform zurückzustellen. Aus Rücksichten des Dienstes 

sowie der Billigkeit halte es der sprechende Staatssekretär gleichwohl für geboten, dieser 

Frage neuerlich und zwar bereits im gegenwärtigen Zeitpunkte näher zu treten. Der mit der 

Einreihung dieses Personals in die Dienerkategorie verknüpfte Mehraufwand würde je nach 

der Anrechnung der Vordienstzeit (ob im vollen Ausmaße oder nur nach dem Vorbilde der 

Aushilfsdiener) Jährlich rund 550.000 K beziehungsweise 330.000 K betragen. Redner 

beantrage daher, der Kabinettsrat möge zunächst im Prinzipe die Einreihung dieses Personals 

in die Kategorie der Staatsdiener und deren Unterstellung unter die Dienstpragmatik 

beschließen und das Staatsamt für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten ermächtigen, 

die bezüglichen Verhandlungen einzuleiten. 

Der Kabinettsrat beschließt im Sinne des gestellten Antrages.13 

 

21. 

Gewährung eines Darlehens von 20 Millionen Kronen an die deutschösterreichische 

Hauptstelle für Volksbekleidung. 

Laut Mitteilung des Staatssekretärs Ing. Z e r d i k hat die deutschösterreichische 

Hauptstelle für Volksbekleidung zufolge Eintrittes in die Verpflichtungen der ehemaligen 

Wollzentrale A. G. gegenüber der tschechoslowakischen Textilkommission in Prag ungefähr 

eine Million Meter Wollware aus der Tschechoslowakei zu übernehmen und bedarf hiezu 

größerer Geldmittel, da der der deutschösterreichischen Hauptstelle für Volksbekleidung zur 

Verfügung gestellte Bankkredit von 36‘6 Millionen Kronen absolut unzureichend ist, um die 

Warenbestände der Zentralen zu übernehmen. Damit die deutschösterreichische Hauptstelle 

für Volksbekleidung ihren Verpflichtungen nachzukommen vermöge, wodurch gleichzeitig 

einem dringenden Bedarf der Bevölkerung nach Winterkleidung abgeholfen würde, stellt der 

sprechende Staatssekretär den Antrag, das Staatsamt für Finanzen anzuweisen, unverzüglich 

der deutschösterreichischen Hauptstelle für Volksbekleidung ein unverzinsliches Bardarlehen 

im Betrage von 30 Millionen Kronen zur Verfügung zu stellen. 

                                                 
13 Stenogrammvariante: 

„Z e r d i k: Straßenbaupersonal. 
G r i m m: Nur auf Grund eines Gesetzes. Gesetzentwurf wird ausgearbeitet werden.“ 
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Der Kabinettsrat genehmigt die beantragte Darlehensgewährung mit der Maßgabe, dass - 

entsprechend einem Antrage des Sektionschefs Dr. G r i m m - das Darlehen gegen 

Verzinsung bereitzustellen sein und weiters der Darlehnsbetrag zur Hälfte in Barem, zur 

Hälfte in Kassenscheinen zur Auszahlung zu gelangen haben wird.14 

 

22. 

Zuweisung von Bekleidungssorten an das Personal der Staatskanzlei und des vormaligen 

Staatsamtes für Gewerbe, Industrie und Handel. 

Staatssekretär Ing. Z e r d i k erinnert daran, dass die meisten Staatsämter seinerzeit 

besondere Fürsorgemaßnahmen zum Zwecke einer besseren Versorgung ihrer Angestellten 

mit Bekleidungsartikeln eingeleitet haben. Im Zuge dieser Aktion seien lediglich die 

Angestellten der Staatskanzlei und des Handelsamtes einer solchen Fürsorge bisher nicht 

teilhaftig geworden; diese wären nunmehr um entsprechende Berücksichtigung eingeschritten. 

Da die über das Vorhandensein geeigneter Kleider- und Wäschestoffe bei der Hauptanstalt für 

Sachdemobilisierung eingeleiteten Erhebungen ein positives Resultat ergeben haben und 

daher eine Beteilung der Angestellten der beiden erwähnten Ämter möglich erschiene, 

beabsichtige der sprechende Staatssekretär dem Wunsche der in Trage stehenden Angestellten 

Folge zu geben. 

Der Kabinettsrat pflichtet dieser Absicht bei. 

 

23. 

Gesetzentwurf zum Schutze der Republik. 

Staatssekretär Dr. B r a t u s c h erbittet vom Kabinettsrate die Ermächtigung zur 

Einbringung eines Gesetzentwurfes zum Schutze der Republik. 

Staatssekretär E l d e r s c h verweist auf die im Entwurfe vorgesehenen überaus schweren 

Strafsätze und auf die im Zusammenhange damit neuerlich zutage tretende Notwendigkeit, 

bei politischen Verbrechen auch die Anwendung anderer Strafarten als der Kerkerstrafe in 

Erwägung zu ziehen. 

Staatssekretär Dr. B r a t u s c h erwidert hierauf, dass sich die Staatsregierung diesfalls 

insoferne in einer Zwangslage befinde, als die im Entwurfe vorgesehenen Strafarten und 

Strafsätze dem gegenwärtig noch in Geltung stehenden veralteten Strafgesetze angepasst 

werden müssen. 

                                                 
14 „B r a t u s c h: Durch die Volksbekleidungsstelle soll alles verteuert werden. Bitte der Sache nachzugehen. 

E l l e n b o g e n: Über Verteuerung habe ich nicht klagen gehört, nur dass der Abwicklungsprozess zu 
langsam geht.“ 



114 – 1919-10-14  19 
 

Der Kabinettsrat pflichtet dieser Auffassung bei, erteilt dem Staatssekretär für Justiz die 

erbetene Ermächtigung und beauftragt ihn gleichzeitig, diese Erwägungen in einem anlässlich 

der Einbringung der Gesetzesvorlage zur Verlautbarung gelangenden Communiqué der 

Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

 

24. 

Anforderung der Bestände des Landwehrmonturdepots durch Organisationen der 

Kriegsbeschädigten. 

Nach eingehender Darstellung der Sachlage durch Staatssekretär Ing. Z e r d i k spricht 

sich der Kabinettsrat grundsätzlich dafür aus, dass die Bestände des Landwehrmonturdepots 

in Wien Sprengergasse den Organisationen der Kriegsbeschädigten nicht zur freien 

Verfügung zu überlassen seien; die Verteilung dieser Sachwerte hat vielmehr nach wie vor 

durch die Verteilungskommission zu erfolgen, in der die genannten Organisationen ohnehin 

vertreten sind. 

 

25. 

Außerordentliche Geldzubußen für Pensionsparteien und Aufhebung der obersten Grenze 

für den Bezug der Ruhestandaushilfen und der einmaligen Zuschüsse. 

Sektionschef Dr. G r i m m teilt mit, dass dem Staatssekretär für Finanzen in jüngster Zeit 

von einer Deputation der Staatspensionisten mehrfache Wünsche nach einer Verbesserung 

ihrer materiellen Lage vorgebracht worden seien. Da es den Pensionsparteien in erster Linie 

um eine sofortige materielle Hilfe, sowie um die Zuweisung billigerer Lebensmittel zu tun sei, 

habe Staatssekretär Dr. S c h u m p e t e r dieser Deputation namens der 

deutschösterreichischen Regierung die sofortige Auszahlung einer einmaligen Geldaushilfe 

zur Linderung ihrer Notlage zugesagt sowie die Gewährung eines Kredites zur Beistellung 

von Lebensmitteln in Aussicht gestellt. 

Was die erste Maßnahme betreffe, so wäre jenen in Deutschösterreich in Vorschreibung 

stehenden Staatsbediensteten des Ruhestandes, den Witwen und Waisen nach 

Staatsbediensteten, sowie den mit Gnadengaben beteilten Personen, welche die 

deutschösterreichische Staatsbürgerschaft besitzen und der deutschen Nation angehören, eine 

sofort auszuzahlende einmalige außerordentliche Geldzubuße im Ausmaße der bisher 

wiederholt - zuletzt zufolge Kabinettsratsbeschlusses vom 22. August 1919 pro August l. J. - 

gewährten einmaligen Zuschusses zu bewilligen. 

Wegen Bereitstellung eines Kredites für die Zuweisung von billigeren Lebensmitteln an 
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Pensionsparteien werde seitens des Staatsamtes für Finanzen mit dem Staatsamt für 

Volksernährung das Einvernehmen gepflogen werden. 

Weiters wäre über wiederholte, aus den Kreisen der Staatspensionisten mit einem 

Ruhegenusse von mehr als 17.200 K laut gewordene Bitten bei dieser Gelegenheit die 

gegenwärtig für den Bezug der Ruhestandsaushilfen und einmaligen Zuschüsse bestehende 

oberste Grenze von 17.200 K und zwar mit Rückwirkung auf den Beginn des laufenden 

Verwaltungsjahres (1. Juli 1919) fallen zu lassen, so dass nunmehr alle Staatspensionisten der 

gegenwärtig festgesetzten Aushilfen jährlicher 984 K und der einmaligen Zuschüsse per 126 

K teilhaftig würden, also auch jene bisher ausgeschlossenen, deren Ruhegenuss den 

oberwähnten Maximalbetrag überschreite. 

Ausgeschlossen hievon hätten jedoch jene Staatsbediensteten des Ruhestandes zu bleiben, 

deren Pensionierung auf Grund des Pensionsbegünstigungsgesetzes vom 30. Juli 1919, 

St.G.Bl. Nr. 411, erfolgte oder erfolgen wird, wenn ihr Ruhegenuss den Betrag von 17.200 K 

überschreitet, zumal diesen Pensionisten durch das erwähnte Gesetz ohnehin sehr 

weitgehende materielle Vorteile zuteil werden. 

Der aus der außerordentlichen Geldzubuße erwachsende einmalige Aufwand dürfte, wie 

für den einmaligen Zuschuss pro August l. J., mit ungefähr 10 Millionen Kronen zu 

veranschlagen sein. 

Die Höhe des aus der Aufhebung der vorerwähnten Grenze resultierenden Mehraufwandes 

könne zwar momentan nicht genau erfasst werden, dürfte aber keinesfalls den Betrag von 

123.000 K (bei den laufenden Aushilfen) beziehungsweise je 16.000 K (für jeden einmaligen 

Zuschuss) übersteigen. 

Der Kabinettsrat genehmigt diese Verfügungen; über einen Zusatzantrag des 

Unterstaatssekretärs Dr. W a i s s beschließt der Kabinettsrat weiters, dass die vorgesehenen 

Begünstigungen den Militärpensionisten im gleichen Ausmaße wie den Zivilpensionisten 

zuzuwenden sind. 

 

26. 

Pragmatisierung der Finanzwache und der Gefangenenaufseher. 

Sektionschef Dr. G r i m m weist darauf hin, dass in der Sitzung des Kabinettsrates vom 

30. September d. J. die Pragmatisierung des Gendarmeriekorps sowie der Sicherheitswache 

durch ihre Einreihung teils als rangsklassenmäßige Staatsbeamte teils als solche ohne 

Rangsklasse grundsätzlich beschlossen und die Ausarbeitung von Gesetzentwürfen im 

Einvernehmen der beteiligten Staatsämter genehmigt worden sei. Eine analoge 
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Pragmatisierung der Finanzwache, welche diesen Wunsch schon lange mit Nachdruck vertritt, 

lasse sich, wie bereits in dieser Sitzung des Kabinettsrates durch das Staatsamt für Finanzen 

erklärt wurde, nicht hinausschieben, zumal diese drei Wachkörper - abgesehen von den 

höheren Teuerungszulagen der Gendarmerie und Sicherheitswache - paritätisch behandelt 

werden und dem Wunsche der Finanzwache nach Pragmatisierung volle Berechtigung 

zuerkannt werden müsse. 

Redner stelle daher im Namen des Staatsrates für Finanzen den Antrag, der Kabinettsrat 

wolle die prinzipielle Ermächtigung zur Einbringung einer Gesetzesvorlage über die 

Pragmatisierung der Finanzwache erteilen. 

Staatssekretär Dr. B r a t u s c h erinnert daran, dass die Gefangenenaufseher seit jeher 

paritätisch mit den übrigen Wachkorps behandelt worden seien, weshalb es unvermeidlich 

erscheine, auch die Gefangenenaufseher in diese Aktion einzubeziehen. 

Der Kabinettsrat ermächtigt das Staatsamt für Finanzen sowie das Staatsamt für Justiz zur 

Einbringung entsprechender Gesetzesvorlagen. 

 

27. 

Finanzierung der Daimler Motoren A. G. 

Nach einer Mitteilung des Sektionschefs Dr. G r i m m hatte die Daimler Motoren A. G. 

mit Eintritt des Zusammenbruches eine Forderung an die Heeresverwaltung aus 

vertragsmäßigen Lieferungen im Betrage von rund 150 Millionen Kronen. Hievon kämen 23 

Millionen an unverbrauchten Anzahlungen in Abzug, weiters das vom Staatsamte für 

Finanzen gewährte Darlehen im Betrage von 27 Millionen Kronen, endlich die im Wege des 

liquidierenden Kriegsministeriums erhaltenen à conto Zahlungen für Löhne im Betrage von 

ungefähr 10 1/2 Millionen Kronen. Von den in den Werken erliegenden für die 

Heeresverwaltung hergestellten Erzeugnissen habe Daimler um den Betrag von rund 30 

Millionen abverkauft. Die sohin auf 60 Millionen zu kürzende Forderung der Firma sei mit 

rund 25 Millionen liquid, zum Rest von rund 35 Millionen illiquid. Dem Wiener Bankverein 

und der Kreditanstalt schulden die Daimler-Motoren A. G. je 16 Millionen Kronen, doch 

haben diese Banken außerdem auch Bürgschaften für Daimler übernommen, so dass das 

Impegno rund 70 Millionen Kronen betrage. Die Warenschulden der Daimler belaufen sich 

auf 35 Millionen Kronen. 

Diese großen Banken- und Warenschulden bei einem Aktienkapital, von 18 Millionen 

Kronen und Reserven von 20 Millionen Kronen stellen eine so schwere Belastung des 

Unternehmens dar, dass dieses ohne ausgiebige finanzielle Förderung seitens des Staates in 
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Form der Auszahlung der liquiden Forderung per 25 Millionen Kronen nicht in der Lage 

wäre, eine geregelte Erzeugung wieder aufzunehmen. Anderseits würde der Empfang der 25 

Millionen Kronen und der Erlös aus einer von der Daimler-Motoren A. G. beabsichtigten 

Kapitalserhöhung hinreichen, die Einstellung von etwa 2000 Arbeitern zu ermöglichen, sowie 

die Erzeugung gegenüber dem heutigen Stand wesentlich zu erweitern, und zwar ohne 

Steigerung des Kohlenbedarfes, da Daimler über Wasserkräfte verfüge. Die Erzeugnisse der 

Daimlerwerke haben im Auslande ein ausgezeichnetes Absatzgebiet. 

Der Anspruch der Daimler-Motoren A. G. per 25 Millionen Kronen ließe sich dahin 

realisieren, dass der Firma sofort nach Prüfung der Liquidität der Forderung eine à conto 

Zahlung von 6 Millionen Kronen geleistet wurde und dass der sodann noch erübrigende Rest 

von 19 Millionen Kronen im Verlaufe von ungefähr 14 Tagen nach Maßgabe der verfügbaren 

Kassenbestände beglichen würde. Hiebei wäre jedoch hervorzuheben, dass durch diese 

Zahlung von 25 Millionen Kronen an Daimler die Ansprüche zahlreicher mittlerer und 

kleinerer Gläubiger rückgestellt würden. Insbesondere auch mit Rücksicht auf diesen 

letzterwähnten Umstand bringe Redner die Angelegenheit im Auftrage des Staatssekretärs für 

Finanzen dem Kabinettsrate zur Kenntnis. 

Nach einer kurzen Debatte15, an welcher sich die Staatssekretäre H a n u s c h und Dr. 

B r a t u s c h beteiligten, pflichtet der Kabinettsrat dem vom Staatsamte für Finanzen in 

Aussicht genommenen Vorgange bei. Bei diesem Anlasse werde jedoch auf die Gesellschaft 

dahin einzuwirken sein, dass sie ebenso wie die meisten anderen Firmen, die sich in ähnlicher 

Lage befinden, einen entsprechenden Nachlass von ihrer Forderung gewähre.  

 
α H a n u s c h: Es ist richtig, dass die 6 Mill. liquid sind und die anderen noch laufen. 3300 Arbeiter 

beschäftigt. Es könnten 5–6000 beschäftigt sein, wenn sie das Geld erhalten. Da die Herren erklärt haben, dass 

sie mit den 25 Mill. arbeiten können und exportfähig sein werden, so unterstütze ich den Wunsch des 

Unternehmens. 

B r a t u s c h: Die meisten Firmen gewähren Nachlässe. Es wäre eine große Begünstigung zum Nachteil der 

anderen, wenn Daimler nichts nachlasse. 

G r i m m: Daimler hat noch 60 Mill. Forderungen, dabei müssen sie noch nachlassen. 

R e n n e r: Es wird gut sein, sie darauf aufmerksam zu machen, dass sie von der Hauptsumme einen Nachlass 

gewähren müssen. 

Im Übrigen genehmigt. α 

 

28. 

                                                 
15 Die nur im Stenogramm im Detail festgehaltene Debatte wird im Anschluss an den Tagesordnungspunkt 

zwischen zwei α-Zeichen wiedergegeben. 
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Schleppgleisanlage der Montana Bergbaugesellschaft m.b.H.; Erklärung als begünstigter 

Bau. 

Staatssekretär P a u l erbittet und erhält die Ermächtigung des Kabinettsrates, die 

Herstellung einer normalspurigen Schleppgleisanlage von der Station Gratwein der 

Südbahnlinie Wien-Graz zur projektierten Industriebahn aus den Gratweiner Kohlenreviere 

der Montana-Bergbaugesellschaft m. b. H. als begünstigter Bau im Sinne der kaiserlichen 

Verordnung vom 16. Oktober 1914, R.G.B1. Nr. 284, erklären zu dürfen. 

 

29. 

Bewilligung eines außerordentlichen Kredites von 3 Millionen Kronen zur Linderung der 

Wohnungsnot. 

Staatssekretär H a n u s c h teilt mit, dass der dem ehemaligen Staatsamte für soziale 

Fürsorge mit dem Staatsratsbeschlusse vom 11. November 1918 zur Linderung der 

Wohnungsnot bewilligte Kredit von 10 Millionen Kronen erschöpft sei. Die noch immer 

andauernde und vielfach noch ansteigende Wohnungsnot habe zur Folge, dass fortwährend 

neue Ansuchen um Bewilligung eines Staatsbeitrages zur Adaptierung von Kasernen und 

anderen Objekten für Wohnzwecke sowie zur Erwerbung und Instandsetzung von Baracken 

einlangen. Demgemäß erbitte der sprechende Staatssekretär nach erhaltener Zustimmung des 

Staatsamtes für Finanzen vom Kabinettsrate die Bewilligung eines neuen außerordentlichen 

Kredites von 3 Millionen Kronen für den gedachten Zweck. 

Der Kabinettsrat erteilt die erbetene Bewilligung. 

 

30. 

Bekleidung der aus der Spitalsbehandlung beziehungsweise aus Invaliden-Unterkunftsstätten 

entlassenen Kriegsbeschädigten. 

Nach eingehender Begründung der Sachlage stellt Staatssekretär H a n u s c h den Antrag, 

der Kabinettsrat wolle das Kriegsgefangenen-und Zivilinterniertenamt ermächtigen, im Zuge 

der bis 31. Oktober 1. J. erfolgenden Entlassungen deutschösterreichischer 

Kriegsbeschädigter aus Heilanstalten und Unterkunftsstätten, bei nachgewiesener 

Bedürftigkeit auch ungeachtet einer bereits erfolgten früheren unentgeltlichen Bekleidung 

jeden aus der Heilbehandlung einer Heilanstalt oder aus einer Invalidenunterkunftsstätte 

ausscheidenden Kriegsbeschädigten neuerlich mit einer vollständigen Bekleidung gemäß der 

Vollzugsanweisung vom 22. Juli 1919, St.G.B1. Nr. 414, zu beteilen. 

Der Kabinettsrat erhebt den gestellten Antrag zum Beschluss. Die entsprechende Weisung 
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an das Kriegsgefangenen- und Zivilinterniertenamt wird durch das Staatsamt für soziale 

Verwaltung zu ergehen haben.16 

 

 

Zusätze aus den Stenogrammen 114 

 
„Z e r d i k: Die Beamten und Angestellten der Sachdemobilisierung verlangen mit Termin bis morgen, dass 

ihnen Anschaffungsbeiträge bewilligt werden 2 Mill. K. 

R e n n e r: Teilt Zuschrift der Angestellten und Arbeiter der Sachdemobilisierung an Kabinettsrat mit. 

D e u t s c h: Wenn wir diese Forderung bewilligen, werden die Angestellten des Staatsamtes für Heerwesen 

diese Forderung erheben. Unser energisches Auftreten im früheren Lohnkampf im Staatsamt für Heerwesen hat 

für einige Monate Ruhe geschaffen. Man soll auch hier nicht ohne weiters nachgeben. Streik würde nicht von 

langer Dauer sein. Eher passive Resistenz. Sie haben höhere Bezüge als alle anderen Angestellten. 

Veröffentlichung warum wir ablehnen. 

R e n n e r: Vertagung auf nächste Sitzung. Bis dahin muss die Sache in der Presse behandelt werden. 

Hanusch, Zerdik und Deutsch sollen das veranlassen.“ 

 
„R e n n e r: Kohlensache. 

Kohle-Vertrag in Prag neuerlich Peripetie erfahren. Tschechen liefern in erhöhtem Maß nach Deutschland 

und Polen. Schüller hat gebeten, Paul einzuladen, Kohlewaggons/Kohlenwagen (?) zu sammeln, wo es nur 

möglich ist. 

P a u l: Ich schicke hin, was möglich ist. Die Tschechen schulden uns eine enorme Zahl von 

Waggons/Wagen (?). Mit Franzosen Verhandlungen gepflogen; Erfolg ist mir noch nicht mitgeteilt worden. 

Gebeten: 6000 Waggons mögen sie uns überlassen. Dadurch würden wir uns einen eigenen Wagenpark schaffen. 

Solange wir das nicht haben, ist eine Sicherung unserer Wagen unmöglich. 

Renner bittet Paul, sich mit Schüller in Verbindung zu setzen.“ 

                                                 
16 „G r i m m: Wird nicht beschränkt bleiben auf die in den Spitälern befindlichen Kriegsbeschädigten. Es 

werden auch die Heimkehrer kommen. 
H a n u s c h: Wir bringen die Leute nicht hinaus, wenn wir ihnen keine Kleider geben. 
T a n d l e r: Die Sache ist ja nur für Wien unbeschränkt. 

Genehmigt.“ 


























































































































